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Baugesetzbuch (BauGB) 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist. 
 

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung 

(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 

Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten. 

(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungs-

plan (verbindlicher Bauleitplan). 

(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauli-

che Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städte-

baulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begrün-

det werden. 

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-

schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 

Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozi-

algerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewähr-

leisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-

bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 

insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das 

Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 

Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. 

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:  

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicher-

heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit mehreren Kin-

dern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbil-

dung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden Bauens so-

wie die Bevölkerungsentwicklung, 

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 

der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen 

auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und 

Erholung, 

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ort-

steile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, 

5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltens-

werten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebauli-

cher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

6. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festgestellten Er-

fordernisse für Gottesdienst und Seelsorge, 
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7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, insbesondere  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Im-

missionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 

den Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-

gen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 

für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 

Buchstaben a bis d und i, 

8. die Belange  

a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbraucher-

nahen Versorgung der Bevölkerung, 

b) der Land- und Forstwirtschaft, 

c) der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, 

d) des Post- und Telekommunikationswesens, 

e) der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich der Versor-

gungssicherheit, 

f) der Sicherung von Rohstoffvorkommen, 

9. die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, ein-

schließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, un-

ter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr aus-

gerichteten städtebaulichen Entwicklung, 

10. die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschlussnutzung 

von Militärliegenschaften, 

11. die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskon-

zeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung, 

12. die Belange des Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbe-

sondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden, 

13. die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung. 

(7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 

und untereinander gerecht abzuwägen. 

(8) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Aufstellung von Bauleitplänen gelten auch für 

ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung. 
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§ 5 Inhalt des Flächennutzungsplans 

(1) Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürf-

nissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Aus dem Flächennutzungsplan können 

Flächen und sonstige Darstellungen ausgenommen werden, wenn dadurch die nach Satz 1 darzu-

stellenden Grundzüge nicht berührt werden und die Gemeinde beabsichtigt, die Darstellung zu 

einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen; in der Begründung sind die Gründe hierfür darzulegen. 

(2) Im Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden:  

1. die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nut-

zung (Bauflächen), nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) sowie 

nach dem allgemeinen Maß der baulichen Nutzung; Bauflächen, für die eine zentrale Ab-

wasserbeseitigung nicht vorgesehen ist, sind zu kennzeichnen; 

2. die Ausstattung des Gemeindegebiets  

a) mit Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des 

öffentlichen und privaten Bereichs, insbesondere mit der Allgemeinheit dienenden 

baulichen Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs, wie mit Schulen und Kir-

chen sowie mit sonstigen kirchlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Zwe-

cken dienenden Gebäuden und Einrichtungen, sowie mit Flächen für Sport- und 

Spielanlagen, 

b) mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-

genwirken, insbesondere zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nut-

zung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien o-

der Kraft-Wärme-Kopplung, 

c) mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die der Anpassung an den 

Klimawandel dienen, 

d) mit zentralen Versorgungsbereichen; 

3. die Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge; 

4. die Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, 

für Ablagerungen sowie für Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen; 

5. die Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, 

Friedhöfe; 

6. die Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen 

schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; 

7. die Wasserflächen, Häfen und die für die Wasserwirtschaft vorgesehenen Flächen sowie 

die Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Regelung des Wasserab-

flusses freizuhalten sind; 

8. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Steinen, Erden 

und anderen Bodenschätzen; 

9. a) die Flächen für die Landwirtschaft und 

b) Wald; 

10. die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft. 

(2a) Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 im Geltungsbereich des Flächennutzungs-

plans können den Flächen, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ganz 

oder teilweise zugeordnet werden. 

(2b) Für die Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3 können sachliche Teilflächennutzungspläne aufge-

stellt werden; sie können auch für Teile des Gemeindegebiets aufgestellt werden. 
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(3) Im Flächennutzungsplan sollen gekennzeichnet werden:  

1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkun-

gen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten er-

forderlich sind; 

2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mineralien bestimmt 

sind; 

3. für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefähr-

denden Stoffen belastet sind. 

(4) Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften 

festgesetzt sind, sowie nach Landesrecht denkmalgeschützte Mehrheiten von baulichen Anlagen 

sollen nachrichtlich übernommen werden. Sind derartige Festsetzungen in Aussicht genommen, 

sollen sie im Flächennutzungsplan vermerkt werden. 

(4a) Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 2 des Wasserhaushalts-

gesetzes, Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Absatz 1 

des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Hochwasserentstehungsgebiete im Sinne des § 78d Absatz 

1 des Wasserhaushaltsgesetzes sollen nachrichtlich übernommen werden. Noch nicht festgesetzte 

Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie als 

Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bestimmte Gebie-

te sollen im Flächennutzungsplan vermerkt werden. 

(5) Dem Flächennutzungsplan ist eine Begründung mit den Angaben nach § 2a beizufügen. 

 


